










voestalpine AG 
27. ordentliche Hauptversammlung am 3. Juli 2019

Vorgang ist. Dies kommt auch in § 5 Abs 2 Z 7 Veröffentlichungsverordnung zum Ausdruck, wonach 

die zum gegebenen Zeitpunkt durchzuführende Veröffentlichung Art und Zweck des Rückerwerbs 

und/oder der Veräußerung eigener Aktien, insbesondere, ob der Rückerwerb und/oder die 

Veräußerung über die Börse und/oder außerhalb der Börse erfolgen soll, zu enthalten hat. 

2. Die vorrangige Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des

Vorstandes oder des Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens

stellt gemäß § 153 Abs 5 AktG einen ausreichenden Grund für den Ausschluss des Bezugsrechtes

dar.

3. Die Einbindung des Aufsichtsrates erfolgt auf Grundlage des Aktiengesetzes.

4. Zusammenfassend kommt der Vorstand von voestalpine AG zu dem Ergebnis, dass die Erteilung

einer Ermächtigung an den Vorstand der Gesellschaft, eigene Aktien außerbörslich zu erwerben

oder gemäß § 65 Abs 1 AktG erworbene eigene Aktien mit der nach dem AktG erforderlichen

Einbindung des Aufsichtsrates gegebenenfalls auf andere Weise als über die Börse oder durch

öffentliches Angebot zu veräußern, den gesetzlichen Vorschriften vollkommen entspricht.

Linz, am 20. Mai 2019 

Der Vorstand 

Wolfgang Eder 

Robert Ottel Franz Rotter Peter Schwab 
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Franz Kainersdorfer Herbert Eibensteiner 




